
£rläutorungabericht

zum Teilbebauungsplän der Gemeinde Moncringen Über das Gelände

1)

2)

"in der Bein".

Is

Die zelchnerische Darstellung des Bebauungsplanes ‚wozu

die Erklärung der Signaturen gehört, Iet in Verbindung

mit diesen Erläuterungen maßgsbend fürs

a) äie Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften

(5 20, Abe. 1 Buchst. db und oe, 5% 60 u. 63 des Aufbau-

gesetzes),

b) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden leßnahmen

zur Ordnung des Grund und Bodens und der Bebauung

( $$ 23 - 59, 61 u. 62 den Aufbaugesetzes).

Hsße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für

die Übertragung in die Wirklichkeit nur verbindlich,

sowelt sie in der zeiahnerischen Darstellung in roter

Farbe eingezeichnet aind und es eich handelt insbesondere

ums

Straßenmittellinien, Fahrbahnbreiten, Straßenbegrenzungs-

liinien, Parkplätze unö Grünflächen,

Abstände von vorhandenen Punkten, Abatände von Bauflucht-

linien, die mit der Straßonbegrensungslinie nicht

zusamnmenfullen,

Höhenangaben und Angabe der Kilometrierung. Kit der

Umgrenzungsiinie (blau strichpunktiert) int des nach dem

Wirtechaftsplan-Intwurf ale Baugebiet ausgewiesene Gelände

zwischen Bundesstrüße 41, Landstraße I.l.Br.ı 95 von

km 0.00 - km 0.465 einschließlich des rechts von Giulsbach

gelegenen Gellindes, sowsit dasselbe durch einen besonderen

Vohnweg erschlossen werden soll und dem Pußvez entlang dem

Gasthaus Fmrich bio sur Hauptstraße und der Hauptetraße

bie zum Kohlweg abgegrenst,

Dieses Aaugebiet soll nnch Maßgabe der vorhandenen Mittel

und der Redürfnisse aufgeschlossen werden.

Les wird eingeteilt in gemischtes lohngebiet mit landwirt-

schaftlichen Charekter und für einige Buuerngehöfte.
we
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Der vorhandene Indsetricbetrish (Gelatinefabrik) ist 2.2t.
außer Betrieb. Die Gebäude sind teilweise zerstört.

ıI
Zur Ordnung-des Grund und Bodens werden folgende Maßnahmen
ergriffen:

Für folgende Straßen iat die Überführung von Grundflächen
dan Gemeindebedarfs in das Rigentum der Gemeinde erforderlich:
Itruße A, Straße », Grünflliche C und Freifläche D.
Die betroffenen Grundstückoflüchen sind aus der seichnerischen
Sarstellung in Blatt 1 An Verbindung uit der Schwarz-Reiß-Dar-
stellung des alten Zustandes ersichtlich.

Das Baugebiet zwischen Nahestraße, Landstraße 1.d.lr.ı 95, dem
Fußweg der neben dem Gaethaus iimrich in nördlicher Richtung
bie zur Hauptstraße verläuft Anainnnerumastioken
unterhalb der Hauptstraße soll durch\Vnlegung erschlossen
werden.

Soweit die Anwendung des $ 24 dee Aufbaugenetges für die Über-
führung der Flächen des Gemeindebedarfes in das KEigentum der Ge-
meindenicht ausreicht und eine gütliche Einigung nicht mög-
lich ist, wird Ale Durchführung von Enteignungeverfehren er-
folgen.

iii

Zur Ordnung der Bebauung wird folgendes bestimmt:

Soweit in der geichneriechen Darstellung nle nolche BUBKO-
wiesen oder soweit vorhanden bis zu ihrer Auflassung dürfen
nicht bebaut werden:

Verkehrsflächen einschl. ihrer £chutzetreifen, (nuch Naßgabe
der geltenden Vorschriften können Bauten, die Verkehrezwecken
dienen, wie Tankstellen usw. auf Widerruf zugelassen werden).

Grünflächen:

Die in der geichnerischen Darstellung in Blatt 1 vorgesehenen
 Baufluochtlinien sind bei allen Neubauten und bei Filederaufbauten
von bis auf das kellergeuchoß seretörten Gebäuden einzuhalten,

„3.
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Sondervorschriften für des Baugebiet.

Die Bebauung 18t in offener 2-stöckiger Bauweise zugelsanen,
er Grenzabstand muß mindestens 3 m betragen, Die Gebäude
züssen dem Bebauungsplan -Blätt 2= entsprechend errichtet
werden, Doppelhäuser sollen in Baugestaltung und Außen-
anstrich aufeinsnder abgestinut sein.

kebengebäude und landwirtechaftliche Gebäude sind im Rahmen
der baupolizeilichen Bestimmungen sugelassen.

An gewerblichen Netrieben sind Kleinbetriebe (Händler,
Getzger, Bäcker, Schuhmacher, Schneider, Schmiode und
daststätten zugelassen.

Der Fabrikbetrieb zwischen Kohlweg und Bundesstraße
kann in dem vorhandenen Ausmaß wieder betrieben werden.
Btraßenseitige Antennen und Außenreklamen aind unguläonig.

Aungenonaen nind Werbeeinrichtungen für die zugelassenen
gewerblichen Betriebe; jedoch nur an Betriebsgebäuden
und nur bie sur Zrdgeschoßhöhe.

Die Verwirklichung dso Qebauungsplanea hängt von den der
Gemeinde und den privaten und &ffentlichen Bauherrn zur

Verfügung stehenden ilittel ab.

sin Virtschafteplun liegt im intwurf vor. Das Entwässerunns-
projekt wurde von der Firma Kittelherger aufgostellt.

Aufgeateilt!

Rad Kreugnach ,den 17.Febr. 1956

Kreisbauant/Vern.Abteillung
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Monzingen,den 2.1956

 


